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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Thomas de Jesus Fernandes, Fraktion der AfD 
 
 
Bitcoins und Kryptowährungen im Besitz des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern 

 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Andere Bundesländer, wie beispielsweise Bayern, kamen in den Besitz von 

Bitcoins (vgl. Bayrischer Rundfunk - Bayern ist Bitcoin-Millionär). 

 

1. Welche Beträge an Kryptowährungen bzw. digitalen Währungen befin-

den sich im Besitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (bitte auf-

listen nach Währung, Betrag, Wert in Euro, Grund des Besitzes, Eigen-

tumsverhältnis)? 

 

 

 

Währung Betrag Wert in 

Euro am 

08.01.2018 

Grund des Besitzes Eigentumsverhältnis 

Bitcoin 29,302208 346.814,19 strafprozessualer Arrest 

gemäß §§ 111d, 111i 

Strafprozessordnung 

(StPO) alte Fassung 

(a.F.) 

Im Eigentum des 

Beschuldigten. 

Das Ermittlungsverfahren ist 

nicht abgeschlossen. 

Bitcoin 0,8246 9.759,78 strafprozessualer Arrest 

gemäß §§ 111d, 111i 

StPO a.F. 

Im Eigentum des Angeklagten. 

Das Strafverfahren ist nicht 

abgeschlossen 

Bitcoin 0,11977947 1.417,68 strafprozessualer Arrest 

gemäß §§ 111d, 111i 

StPO a.F. 

Im Eigentum des Angeklagten. 

Das Strafverfahren ist nicht 

abgeschlossen. 

 

https://www.br.de/nachrichten/bayern-ist-bitcoin-millionaer-100.html
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2. Welche einzelnen Beträge wurden bisher durch das Land beschlag-

nahmt (bitte auflisten nach Datum, Betrag und Grund der Beschlag-

nahme)?  

Welche Bitcoin-Beträge wurden bisher in welche Euro-Beträge umge-

tauscht? 

 

 

 

Datum Betrag Grund der Beschlagnahme Umtausch in Euro 

17.07.2017 29,302208 Einziehung des Wertersatzes  

des Taterlangten gemäß § 74c 

Strafgesetzbuch (StGB) alte 

Fassung (a.F.) 

Kein Umtausch 

Dezember 2016 0,8246 Einziehung von Tatmitteln 

gemäß § 74 StGB a.F. 

Kein Umtausch 

12.05.2015 0,11977947 Einziehung von Tatmitteln 

gemäß § 74 StGB a.F. 

Kein Umtausch 

 

 


